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1. Überblick 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages wurden gebeten, den gegenwärtigen 
Stand der auf Grundlage von Art. 91c Grundgesetz (GG)1 ergriffenen Maßnahmen zur Digitalisie-
rung der öffentlichen Verwaltung darzustellen. 

Zu diesem Zweck werden im Folgenden nach einem kurzen Abriss zur Genese der Norm zu-
nächst die einzelnen Regelungsbestandteile des Art. 91c GG skizziert und im Anschluss die auf 
den jeweiligen Regelungen beruhenden Umsetzungsakte erörtert. Abschließend wird der tatsäch-
liche Stand der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen mit den gesetzlich verankerten Ziel-
vorgaben abgeglichen. 

2. Entstehungsgeschichte von Art. 91c GG 

Art. 91c GG wurde ursprünglich im Jahr 2009 im Zuge der Förderalismusreform II in das Grund-
gesetz eingefügt2 und 2017 im Rahmen der Novellierung des bundesstaatlichen Finanzaus-
gleichssystems um einen Absatz 5 erweitert3. Mit der Vorschrift wurde die verfassungsrechtliche 
Grundlage für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern auf dem Gebiet der Informationstech-
nik (IT) geschaffen.4 Gemäß Art. 30, 83 ff. GG nehmen Bund und Länder ihre jeweiligen Aufgaben 
im Grundsatz selbständig und eigenverantwortlich wahr.5 Die Verwaltung des Bundes und die 
Verwaltungen der Länder arbeiten also prinzipiell organisatorisch und funktionell voneinander 
getrennt; Änderungen dieses Kompetenzgefüges bedürfen daher stets einer verfassungsrechtli-
chen Grundlage.6 Mit der Schaffung von Art. 91c GG verfolgte der Gesetzgeber zunächst das Ziel, 
die Modernisierung der Verwaltung durch eine verbesserte Kooperation von Bund und Ländern 
auf dem Gebiet der Informationstechnik voranzutreiben7. Zuvor war die gemeinsame Kommis-
sion von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu 
der Einschätzung gelangt, dass Bund, Länder und Kommunen zwar eine Vielzahl unterschiedli-
cher IT-Netze betrieben, diese jedoch weder über eine gemeinsam nutzbare Infrastruktur noch 
über eine überschaubare Steuerung verfügten und zudem Sicherheits- und Kompatibilitätsmän-
gel aufwiesen.8 Mit der späteren Einfügung von Art. 91c Abs. 5 GG sollte die Errichtung eines 

 

1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil I, Gliederungsnummer 100-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.09.2020 (BGBI. S. 
2048). 

2 Vgl. Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d) vom 
29.07.2009, BGBl. I 2248. 

3 Vgl. Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 90, 91c, 104b, 104c, 107, 108, 109a, 114, 125c, 
143d, 143e, 143f, 143g) vom 13.07.2017, BGBl. I 2347. 

4 Suerbaum, in: BeckOK GG, 56. Ed. 15.08.2023, GG Art. 91c Rn. 3. 

5 BVerfGE 119, 331 (364). 

6 BVerfGE 108, 169 (182). 

7 Heun/Thiele, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2018, Art. 91c Rn. 5. 

8 Gröpl, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Werkstand: Lfg. 84 - August 2018, Art. 91c Rn. 2. 
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bundesweiten Portalverbundes („Bürgerportal“), über den die Online-Anwendungen der öffent-
lichen Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen einfach und sicher genutzt werden kön-
nen, ermöglicht werden. Es geht bei Art. 91c GG folglich darum, die strukturellen Vor- und Rah-
menbedingungen für die digitale Verfügbarkeit von Verwaltungsleistungen zu schaffen. Zur Rege-
lung anderer Aspekte der Digitalisierung der Verwaltung bedarf es dagegen des Rückgriffs auf die 
für den jeweiligen Gegenstand einschlägigen Gesetzgebungskompetenzen. So wurde beispiels-
weise der elektronische Identitätsnachweis („elektronischer Personalausweis“) bereits im Jahr 
2009 im Zuge der Neuregelung des Personalausweisgesetzes (PAuswG)9 auf Grundlage der aus-
schließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Art. 73 Nr. 3 GG („Melde- und Ausweis-
weisen“) eingeführt.10  

3. Art. 91c Abs. 1 und 2 GG 

Gemäß Art. 91c Abs. 1 GG können Bund und Länder bei der Planung, der Errichtung und dem 
Betrieb der für ihre Aufgabenerfüllung benötigten informationstechnischen Systeme zusammen-
wirken. Mit dem Begriff der „informationstechnischen Systeme“ sind nach der Vorstellung des 
Gesetzgebers die technischen Mittel zur Verarbeitung und Übertragung von Informationen ge-
meint.11 Mit diesem weiten Begriffsverständnis wollte er dem fortwährenden informationstechni-
schen Fortschritt und den sich daraus ergebenden Herausforderungen und Chancen Rechnung 
tragen sowie die einheitliche Umsetzung zunehmender EU-Vorgaben im Bereich der IT ermögli-
chen.12 

Mit einem am 19. November 2009 unterzeichneten und am 1. April 2010 in Kraft getretenen 
Staatsvertrag (IT-StaatsV)13 haben Bund und Länder von der ihnen in Art. 91c Abs. 1 GG einge-
räumten Möglichkeit Gebrauch gemacht. Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 IT-StaatsV soll ein sog. IT-Pla-
nungsrat14 die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in Fragen der Informationstechnik 
koordinieren, Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards für die IT beschließen, E-Government-
Projekte steuern und weitere Koordinierungsaufgaben übernehmen. Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 IT-

 

9 Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (Personalausweisgesetz - PAuswG) 
vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Oktober 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 271). 

10 Wittreck, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2018, Art. 125a Rn. 25. 

11 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 
91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d) vom 24. März 2009, BT-Drs. 16/12410, S. 8. 

12 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 
91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d) vom 24. März 2009, BT-Drs. 16/12410, S. 9. 

13 Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der 
Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c 
GG, BGBl. I 2010 S. 662 (663). 

14 Näheres zum IT-Planungsrat: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Digitalministerien auf 
Bundes-, Landes-, und internationaler Ebene, Sachstand, WD 10-3000-019/21, 26.04.2021, S. 8 ff, abrufbar un-
ter: https://www.bundestag.de/resource/blob/844920/53939cd9de1c3c435c9af2d0dc75149c/WD-10-019-21-
pdf.pdf. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/844920/53939cd9de1c3c435c9af2d0dc75149c/WD-10-019-21-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/844920/53939cd9de1c3c435c9af2d0dc75149c/WD-10-019-21-pdf.pdf
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StaatsV berichtet der IT-Planungsrat grundsätzlich an die Konferenz des Chefs des Bundeskanz-
leramtes mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien und vereint die bisherigen Gremien und 
Untergremien der gemeinsamen IT-Steuerung. 

Durch einen weiteren, am 1. Oktober 2019 in Kraft getretenen Staatsvertrag (Änderungs-
StaatV)15, wurde der ursprüngliche Vertragstext um Regelungen über eine gemeinsame Einrich-
tung zur Unterstützung des IT-Planungsrats ergänzt. Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Änderungs-StaatsV 
errichten die Vertragspartner mit Wirkung zum 1. Januar 2020 eine rechtsfähige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts (gemeinsame Anstalt) mit der Bezeichnung „FITKO“ (Föderale IT-Kooperation) 
und Sitz in Frankfurt am Main. Die gemeinsame Anstalt hat gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Änderungs-
StaatsV die Aufgabe, den IT-Planungsrat organisatorisch, fachlich und bei der Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben zu unterstützen. Diese Erweiterung der ursprünglichen Konzeption geht zurück auf 
den Befund, dass der IT-Planungsrat die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen konnte.16 So 
heißt es in der Begründung des Zustimmungsgesetzes des Bundes zum Änderungs-StaatsV17: 

  Gemäß Artikel 91c GG und § 1 Absatz 1 des IT-Staatsvertrags übernimmt der IT-Planungsrat 
seit seiner Gründung im Jahr 2010 die Koordinierung der IT-Zusammenarbeit der öffentlichen 
Verwaltung zwischen Bund und Ländern. Dies beinhaltet vor allem den Beschluss von fach-
unabhängigen und fachübergreifenden IT-Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards sowie 
die Steuerung von Digitalisierungsprojekten.  

  Seither hat der IT-Planungsrat eine Vielzahl föderaler IT-Projekte initiiert und zwei IT-Stan-
dards verabschiedet. Die gesetzten Ziele hat er aber trotz Fokussierung auf den Aufbau föde-
raler IT- und E-Government-Infrastruktur nicht in dem angestrebten Maße erreichen können. 
Die hohe Komplexität und Heterogenität der bestehenden Strukturen, Prozesse, rechtlichen 
Regelungen und Vereinbarungen führen dazu, dass das Potenzial der Zusammenarbeit zwi-
schen Bund und Ländern bisher nicht ausgeschöpft werden konnte. Für eine bedarfsorien-
tierte, strategische Ausrichtung und stringente Abarbeitung der Aufträge fehlen vor allem die 
notwendige Kontinuität und das Know-how, da unterhalb des IT-Planungsrats nur wenig ge-
eignete Projektstrukturen etabliert sind. 

Zur Aufgabenverteilung zwischen IT-Planungsrat und FITKO finden sich folgende Ausführun-
gen18: 

  Mit Gründung der FITKO werden die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass der IT-Pla-
nungsrat sich stärker auf die politisch-strategische Steuerung fokussieren und damit seiner 

 

15 Erster Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundla-
gen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Län-
dern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG, BGBl. I 2019 S. 1126 (1127). 

16 Suerbaum, in: BeckOK GG, 56. Ed. 15.08.2023, GG Art. 91c Rn. 11a. 

17 Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zum Ersten IT-Änderungsstaatsvertrag vom 29.04.2019,  
BT-Drs.19/9737, S. 6. 

18 A.a.O. [Auslassung durch Verf.]. 
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besonderen Verantwortung für die öffentliche IT nachkommen kann. Zugleich wird die erfor-
derliche Handlungs- und Steuerungsfähigkeit für eine konsequente Digitalisierung der öffent-
lichen Verwaltung […] sichergestellt. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die FITKO gemäß § 9 Abs. 1 IT-StaatsV Finanzmittel nach 
Maßgabe des Wirtschaftsplans und der jeweiligen Haushalte des Bundes und der Länder. Darüber 
hinaus verpflichten sich Bund und Länder gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 IT-StaatsV, für die Jahre 2020 
bis 2022 ein Digitalisierungsbudget im Umfang von bis zu 180 Millionen Euro zur Verfügung zu 
stellen. Mit dem Digitalisierungsbudget sollen Projekte und Produkte für die Digitalisierung von 
Verwaltungsleistungen, die auf allen föderalen Ebenen zum Einsatz kommen, unterstützt werden, 
vgl. § 9 Abs. 2 Satz 2 IT-StaatsV. 

Art. 91c Abs. 2 Satz 1 GG erlaubt Bund und Ländern die Festlegung von für die Kommunikation 
zwischen ihren informationstechnischen Systemen notwendigen Standards und Sicherheitsan-
forderungen. In Ausfüllung dieser Befugnis haben Bund und Länder dem IT-Planungsrat gemäß 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2. § 2 IT-StaatsV die Aufgabe übertragen, Interoperabilitäts- und Sicherheits-
standards, wie sie Art. 91c Abs. 2 S. 1 zum Gegenstand hat, zu beschließen. Nach § 2 Abs. 1 
Satz 2 IT-StaatsV ist dabei vorrangig auf bestehende Marktstandards abzustellen.  

4. Art. 91c Abs. 3 GG 

Die Länder können gemäß Art. 91c Abs. 3 GG auch unabhängig vom Bund untereinander Verein-
barungen zum Betrieb informationstechnischer Systeme sowie zur Errichtung dazu bestimmter 
Einrichtungen abschließen. Allerdings kommt der Vorschrift lediglich deklaratorische Bedeu-
tung zu, da es für eine solche Kooperation aufgrund der Eigenstaatlichkeit – anders als beim Zu-
sammenwirken von Bund und Ländern – keiner gesonderten verfassungsrechtlichen Ermächti-
gung bedarf.19 

5. Art. 91c Abs. 4 GG 

Gemäß Art. 91c Abs. 4 Satz 1 GG errichtet der Bund zur Verbindung der informationstechnischen 
Netze des Bundes und der Länder ein Verbindungsnetz. Dieses Netz soll als sichere Plattform für 
den bund- und länderübergreifenden Datenaustausch dienen, um dauerhaft und sicher die ge-
genseitige Erreichbarkeit aller Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung unmittelbar oder mit-
telbar über das Verbindungsnetz und die daran angeschlossenen Netze von Bund und Ländern zu 
ermöglichen und die Verbindung der deutschen Verwaltungsnetze mit den Netzen der EU sicher-
zustellen.20 

Da dem Bund in Art. 91c Abs. 4 Satz 2 GG zudem eine Gesetzgebungskompetenz zur näheren Re-
gelung von Errichtung und Betrieb des Netzes eingeräumt wird, ist davon auszugehen, dass auch 

 

19 Siekmann, in: Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 91c Rn. 21. 

20 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 
91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d) vom 24. März 2009, BT-Drs. 16/12410, S. 9 f. 
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die in Satz 1 normierte Verwaltungskompetenz nicht nur die Errichtung, sondern auch den Be-
trieb des Netzes umfasst.21 Mit dem Gesetz zur Ausführung von Art. 91c Abs. 4 (IT-NetzG)22 hat 
der Bundesgesetzgeber von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht. Gemäß 
§ 1 Abs. 1 IT-NetzG arbeiten Bund und Länder insbesondere bei der Bestimmung der gemeinsa-
men Festlegungen des Verbindungsnetzes zusammen. Dabei kann dem IT-Planungsrat gemäß 
§ 1 Abs. 3 IT-NetzG die Aufgabe übertragen werden, als Koordinierungsgremium zu fungieren. 

6. Art. 91c Abs. 5 GG 

Der Bund hat gemäß Art. 91c Abs. 5 GG, der – wie oben unter Punkt 2 dargelegt – erst im Zuge 
der zweiten Föderalismusreform in das Grundgesetz eingefügt wurde, die Gesetzgebungskompe-
tenz zur Regelung des übergreifenden informationstechnischen Zugangs zu den Verwaltungsleis-
tungen von Bund und Ländern. Die Vorschrift dient als Rechtsgrundlage für die Errichtung und 
den Betrieb des sog. Portalverbundes.23 Von der Gesetzgebungskompetenz hat der Bund mit dem 
Erlass des Onlinezugangsgesetzes (OZG)24 Gebrauch gemacht. 

Neben einer Pflicht für Bund und Länder, bis Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen auch online 
anzubieten (vgl. § 1 Abs. 1 OZG), normiert das Gesetz unter anderem auch die Verknüpfung zu 
einem Portalverbund (§ 1 Abs. 2 OZG) und enthält Verordnungsermächtigungen zur Regelung 
der Verwendung von IT-Komponenten (§ 4 OZG), der IT-Sicherheit (§ 5 OZG) und der Kommuni-
kationsstandards (§ 6 Abs. 1 bis 3 OZG). Weitere Einzelheiten zum OZG können dem Sachstand 
WD 6-3000-036/1925 entnommen werden. 

Die Umsetzung des OZG erfolgt seit 2018 in zwei Digitalisierungsprogrammen: Während mit dem 
Digitalisierungsprogramm Bund alle Leistungen mit Regelungs- und Vollzugskompetenz des 
Bundes digitalisiert werden sollen, erfasst das Digitalisierungsprogramm Föderal die Leistungen 
mit Regelungs- und/oder Vollzugskompetenz bei den Bundesländern bzw. Kommunen; dabei er-
folgt die Bereitstellung der in der Kompetenz des Bundes liegenden Leistungen über das Bunde-

 

21 Suerbaum, in: BeckOK GG, 56. Ed. 15.08.2023, GG Art. 91c Rn. 19. 

22 Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder – Gesetz zur Aus-
führung von Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes (IT-NetzG) – vom 10.08.2009 (BGBl. I S. 2702, 2706), zu-
letzt geändert durch Artikel 72 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328). 

23 Suerbaum, in: BeckOK GG, 56. Ed. 15.08.2023, GG Art. 91c Rn. 23. 

24 Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 
14.08.2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2021 (BGBl. I S. 2250; 
2023 I Nr. 230) geändert worden ist. 

25 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen im Rah-
men der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes unter besonderer Berücksichtigung des Sozialrechts, Sachstand,  
WD 6-3000-036/19, 20.07.2019, S. 5 ff., abrufbar unter: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/656688/5bee2a6fced57be210fbed5872eb03cb/WD-6-036-19-pdf.pdf.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/656688/5bee2a6fced57be210fbed5872eb03cb/WD-6-036-19-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/656688/5bee2a6fced57be210fbed5872eb03cb/WD-6-036-19-pdf.pdf
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sportal; die Länder haben demgegenüber vereinbart, dass ein Land oder eine Allianz aus mehre-
ren Ländern eine Verwaltungsleistung zentral entwickelt und diese anschließend anderen Län-
dern und Kommunen über den Portalverbund zur Verfügung stellt.26 

7. Umsetzungsstand der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und Kritik 

Obwohl Bund und Länder gemäß § 1 Abs. 1 OZG verpflichtet sind, sämtliche Verwaltungsleis-
tungen bis Ende 2022 auch online anzubieten, waren zu diesem Stichtag nur 19 % der digitali-
sierbaren Leistungen auf diese Weise zugänglich.27 Dabei werteten Bund und Länder eine Ver-
waltungsleistung selbst dann als online verfügbar, wenn diese lediglich in einer Kommune digi-
tal angeboten wurde.28  

Der OZG-Umsetzungskatalog, in dem Bund, Länder und Kommunen ihre Fortschritte bei der 
Umsetzung des OZG erfassen, umfasste im Dezember 2022 insgesamt 6852 Verwaltungsleistun-
gen, von denen Bund und Länder 659 (ca. 10 %) als nicht digitalisierbar einstuften.29 Von den 
digitalisierbaren Verwaltungsleistungen waren zum Ende der OZG-Umsetzungsfrist im Digitali-
sierungsprogramm Föderal 83 % nicht online verfügbar, im Digitalisierungsprogramm Bund lag 
dieser Anteil bei 73 %.30 Ein im Januar 2023 durch das Bundesministerium des Innern und für 
Heimat (BMI) vorgelegter Entwurf für ein OZG-Änderungsgesetz sieht keine Umsetzungsfrist 
mehr vor.31 Um zu bewerten, inwieweit Verwaltungsleistungen online verfügbar sind, nutzen 
Bund und Länder sog. Reifegradmodelle mit fünf Reifegraden (0-4), wobei eine Leistung mit Er-
reichen des Reifegrades 3 als OZG-konform umgesetzt gilt; dies ist erst dann der Fall, wenn die 
Leistung einschließlich aller Nachweise und der Zustellung des Bescheides digital abgewickelt 
wird.32 Im OZG-Umsetzungskatalog werteten Bund und Länder – wie bereits erläutert – eine ge-
samte Verwaltungsleistung als online verfügbar, sobald sie in nur einer Kommune online verfüg-

 

26 Bundesministerium des Innern und für Heimat, Das Onlinezugangsgesetz (OZG), abrufbar unter: 
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/verwaltungsmodernisierung/onlinezugangsge-
setz/onlinezugangsgesetz-node.html. 

27 Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – Steuerung und Koordinierung, S. 6, abrufbar unter: 
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2023/onlinezugangsgesetz-voll-
text.pdf?__blob=publicationFile&v=2. 

28 Bundesrechnungshof, a.a.O. 

29 Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – Steuerung und Koordinierung, S. 13 f. 

30 Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – Steuerung und Koordinierung, S. 14. 

31 Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – Steuerung und Koordinierung, S. 9. 

32 Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – Steuerung und Koordinierung, S. 11 f. 

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/verwaltungsmodernisierung/onlinezugangsgesetz/onlinezugangsgesetz-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/verwaltungsmodernisierung/onlinezugangsgesetz/onlinezugangsgesetz-node.html
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2023/onlinezugangsgesetz-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2023/onlinezugangsgesetz-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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bar ist; die Bewertung lässt daher nicht erkennen, wie viele Nutzerinnen und Nutzer in Deutsch-
land tatsächlich online Zugang zu der jeweiligen Leistung haben.33 Bis Ende 2022 sind im Digita-
lisierungsprogramm Bund rund 10 % der 1871 digitalisierbaren Verwaltungsleistungen im Reife-
grad 3 und 17 % im Reifegrad 2 verfügbar, etwa 21 % seiner Verwaltungsleistungen stufte der 
Bund als nicht digitalisierbar ein; im Digitalisierungsprogramm Föderal erreichten circa 4 % der 
digitalisierbaren 4321 Verwaltungsleistungen in mindestens einem Land oder einer Kommune 
den Reifegrad 3 und 13 % den Reifegrad 2, während rund 4 % der Verwaltungsleistungen als 
nicht digitalisierbar eingestuft wurden.34 

Der Bundesrechnungshof moniert ferner, dass das BMI in seiner Funktion als Koordinator der 
Verwaltungsdigitalisierung fachliche Vorgaben und technische Voraussetzungen zu spät vorge-
legt und zentrale IT-Lösungen, die die Behörden für die Digitalisierung benötigen, nicht rechtzei-
tig bereitgestellt habe.35 Daher empfiehlt der Bundesrechnungshof, die Koordinierung der Digita-
lisierung durch das BMI zu verbessern und weiteren Verzögerungen vorzubeugen; zu diesem 
Zweck solle der Bund auf eine föderale Digital- und IT-Strategie als Rahmen für eine erfolgrei-
che Transformation der öffentlichen Verwaltung hinwirken.36 

*** 

 

33 Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – Steuerung und Koordinierung, S. 14. 

34 Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – Steuerung und Koordinierung, S. 15. 

35 Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – Steuerung und Koordinierung, S. 18 ff. 

36 Bundesrechnungshof, Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – Steuerung und Koordinierung, S. 2, 35 ff. 
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